
Bekanntmachung 
 
Gemäß § 26 der Friedhofssatzung der Stadt Andernach vom 27.07.1992, in der z.Zt. 
gültigen Fassung, sind die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen an einer 
Grabstelle dauernd im verkehrssicheren Zustand zu halten. Sie sind jährlich zu überprüfen 
oder überprüfen zu lassen und zwar i.d.R. jährlich nach der Frostperiode oder im Herbst. 
Verantwortlich dafür ist bei Reihengrabstätten derjenige, der den Antrag auf Zuteilung der 
Grabstelle gestellt hat (Verfügungsberechtigter) und bei Wahl- und Urnengrabstätten der 
Nutzungsberechtigte. 
 
Um jedoch den ordnungsgemäßen Zustand der Friedhofsanlagen zu gewährleisten, bedarf 
es aufgrund der vorliegenden höchstrichterlichen Rechtsprechung zusätzlich geeigneter 
und regelmäßiger Kontrollen durch den Träger der Friedhofsanlage. 
 
Die Kontrollen der Grabmale dürfen sich nicht nur darauf beschränken, ob Grabsteine und 
Grabmale noch gerade stehen oder sich neigen oder andere erkennbare Mängel im 
Gefüge zeigen (sog. Sichtkontrollen). Vielmehr müssen die Grabmale, wenn nicht ihre 
Beschaffenheit von vorneherein eine Gefahr ausschließt, durch kräftiges Anfassen oder 
auf andere geeignete Weise untersucht werden, ob sie noch fest stehen und sich nicht im 
Gefüge gelockert haben. 
 
Die Stadt Andernach wird die erforderlichen Überprüfungen auf den nachstehend 
aufgeführten Friedhöfen wie folgt durchführen: 
 

1. Friedhof Andernach, Koblenzer Straße 
 Montag, 16.03.2026  zwischen   8.00 Uhr und 12.00 Uhr 
                                                                und          13.00 Uhr und 16.00 Uhr 
         Dienstag, 17.03.2026                    zwischen   8.00 Uhr und 12.00 Uhr 
                                                                und          13.00 Uhr und 16.00 Uhr  
 
2. Friedhof im Stadtteil Eich 
        Mittwoch, 18.03.2026                     zwischen   9.30 Uhr und 11.30 Uhr 
 
3. Friedhof im Stadtteil Kell 
 Mittwoch, 18.03.2026  zwischen  14.00 Uhr und 16.00 Uhr 
 
4. Friedhof im Stadtteil, Miesenheim 
 Donnerstag, 19.03.2026 zwischen     9.00 Uhr und 12.00 Uhr 
 
5. Friedhof Andernach, Namedy 
        Donnerstag, 19.03.2026 zwischen.  14.00 Uhr und 16.00 Uhr          

 
Die Nutzungs- bzw. Verfügungsberechtigten haben die Möglichkeit, bei diesen 
Überprüfungen anwesend zu sein. 
 
Andernach, 13.02.2026 
Stadtverwaltung Andernach 
 
 
 
Christian Greiner 
Oberbürgermeister 


